
ELEKTRONIKVERSICHERUNG - Mitversicherung von Bargeld und Waren - EG216

Für mitversicherte Ware und mitversichertes Bargeld wird bei einem Ereignis gemäß Art. 2 (1) der
Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von elektronischen Anlagen und Geräten nur dann
Ersatz geleistet, wenn der Verlust als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens am Warenautomaten
selbst eingetreten ist.
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